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D
ie Stadt Babenhausen erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12  des Baugesetzbuches (BauG

B) in der Fassung
der Bekanntm

achung vom
 03.11.2017 (BG

Bl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des G
esetzes vom

 20.12.2023
(BG

Bl. 2023 I N
r. 394), der Verordnung über die bauliche N

utzung der G
rundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauN
VO

) i. d. F. der Bekanntm
achung vom

 21.11.2017 (BG
Bl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des G

esetzes
vom

 03.07.2023 (BG
Bl. I N

r. 176), § 91 der H
essischen Bauordnung (H

BO
) in der geltenden Fassung und

der
H

essischen G
em

eindeordnung (H
G

O
) in der geltenden Fassung den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „W

estlich
der Frankfurter Straße - Einzelhandel" für den Bereich w

estlich der nördlichen Frankfurter Straße als Satzung.

§ 1
R

äum
licher G

eltungsbereich

Für den räum
lichen G

eltungsbereich des Baugebietes gilt die ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der
Fassung vom

 …
…

…
.. und die auf dieser verm

erkten Festsetzungen.

§ 2
B

estandteile dieser Satzung

Bebauungsplan m
it

1. zeichnerischem
 Teil im

 M
aßstab 1:1.000 und

2. Textliche Festsetzungen sow
ie

3. Vorhaben- und Erschließungsplan bestehend aus dem
 "Einzelhandelskonzept Lebensm

ittel",
"Lageplan V-03.1" und "Ansichten" der C

M
B PA G

m
bH

 & C
o.KG

 vom
 05.02.2025

§ 3
Inkrafttreten

D
iese Satzung tritt gem

äß § 10 Abs. 3 BauG
B m

it ihrer Bekanntm
achung in Kraft.

Plan N
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Planfassung:

D
atum

 der Planfassung:
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ürnberg

Am
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Vorhabenträger

63739 Aschaffenburg
W

erm
bachstraße 46

C
M

B PA G
m

bH
 & C

o. KG

m
it integriertem

 G
rünordnungsplan

"W
estlich der Frankfurter Straße - Einzelhandel"

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

64832 Babenhausen
M

arktplatz 2
Stadt Babenhausen

C
laudio Lenz

M
atthias Fleischhauer

10.02.2025
D

IN
 A1

1326-2

Entw
urf

10.02.2025

Ü
bersichtslageplan M

 1:5000, Kartengrundlage ©
 G

eobasisdaten Bay. Verm
.-verw

altung 2022

TEXTLIC
H

E FESTSETZU
N

G
EN

1.
A

rt der baulichen N
utzung

Festgesetzt w
ird ein Sonstiges Sondergebiet m

it Zw
eckbestim

m
ung großflächiger Einzelhandel.Zulässig ist

die Errichtung eines Lebensm
itteleinzelhandels m

it einer Verkaufsfläche von bis zu 1.900 m
² einschließlich

eines Bäckereiverkaufs m
it C

afé zuzüglich Verzehrflächen im
 Außenbereich.

Zulässig sind ausschließlich Vorhaben, zu denen sich der Vorhabenträger innerhalb des m
it der Stadt

Babenhausen geschlossenen D
urchführungsvertrages verpflichtet.

2.
M

aß der baulichen N
utzung

2.1
D

ie G
rundflächenzahl beträgt 0,8.

2.2
Abw

eichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauN
VO

, darf die zulässige G
rundfläche durch Stellplätze m

it ihren
Zufahrten und N

ebenanlagen im
 Sinne des § 14 BauN

VO
 bis zu einer G

rundflächenzahl von insgesam
t 0,9

überschritten w
erden.

2.3
D

ie O
berkante von G

ebäuden einschließlich D
achaufbauten und sonstigen baulichen Anlagen innerhalb

des G
eltungsbereiches darf eine H

öhe von 132,0 m
 ü. N

H
N

 nicht übersteigen.

2.4
D

ie O
berkante von N

ebenanlagen m
it Zw

eckbestim
m

ung Energieverteilungsanlage darf eine H
öhe von

130,0 m
. ü. N

H
N

 nicht übersteigen.

3.
A

ufschiebend bedingte Zulässigkeit von Nutzungen
D

ie Errichtung von G
ebäuden und anderen obertägigen ist erst nach erfolgter H

öherlegung der Plangebiet
nachrichtlich gekennzeichneten Bahnstrom

trasse zulässig.

4.
Ü

berbaubare G
rundstücksflächen, B

auw
eise

4.1
D

ie überbaubaren G
rundstücksflächen w

erden m
ittels Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauN

VO
 festgesetzt.

D
ie Abstandsflächen nach § 6 H

BO
 sind einzuhalten.

4.2
Es w

ird eine abw
eichende Bauw

eise festgesetzt. G
ebäude sind m

it einem
 seitlichen G

renzabstand zu
errichten; die m

axim
ale G

ebäudelänge darf 73,0 m
 nicht übersteigen.

4.3
Flächen für Außengastronom

ie sind ausschließlich innerhalb der als Fläche für N
ebenanlagen m

it Zw
eck-

bestim
m

ung „Außenanlagen Backshop“ festgesetzten Fläche zulässig.

4.4
Stellplätze, Sam

m
elstellen für Einkaufsw

agen und Aktionsflächen sind ausschließlich innerhalb der als
Fläche für N

ebenanlagen m
it Zw

eckbestim
m

ung „Stellplatz“ (St) festgesetzten Fläche zulässig.

4.5
Innerhalb der als Fläche für N

ebenanlagen m
it Zw

eckbestim
m

ung „Fahrradstellplätze“ (FSt) festgesetzten
Fläche sind ausschließlich Fahrradabstellanlagen zulässig.

4.6
Innerhalb der als Fläche für N

ebenanlagen m
it Zw

eckbestim
m

ung „Energieverteilungsanlagen“ (EV)
festgesetzten Fläche sind ausschließlich N

ebenanlagen zur Energieversorgung (z.B. W
ärm

epum
pen) zu-

lässig.

5.
Im

m
issionsschutz

D
ie Festsetzungen beruhen auf den Ergebnissen der Schallim

m
issionsprognose vom

 08.05.2023 Bei Ände-
rungen des Vorhabens hinsichtlich Anlieferungszeiten, m

aschinentechnischen Einrichtungen oder geänder-
ten Standorten von Anlagen ist ein N

achw
eis zur schalltechnischen G

leichw
ertigkeit gegenüber der in der

Im
m

issionsprognose vom
 08.05.2023 zugrunde gelegten Planung zu erbringen.

5.1
Schallschutzw

and

Innerhalb der durch Planzeichen gekennzeichneten Fläche für Vorkehrungen zum
 Schutz gegen schädliche

U
m

w
elteinw

irkungen ist im
 Falle von N

achtbetrieb der innerhalb der m
it Zw

eckbestim
m

ung Energievertei-
lungsanlagen festgesetzten Fläche bestehenden Anlagen eine Schallschutzw

and im
 Abstand von 1,0 m

nördlich und auf einer Länge von m
indestens 4,5 m

 entlang der W
estfassade zur Em

issionsquelle zu errich-
ten. D

ie Schallschutzw
and ist nach D

IN
 9613-2 luftdicht gefügt m

it Flächengew
icht von m

ind. 10 kg/m
², al-

ternativ m
it Schalldäm

m
-M

aß von m
ind. R

w ≥ 25 dB auszuführen. Eine Aufstelzung um
 250 – 300 m

m
 zur

G
eländeoberfläche ist zulässig. D

ie H
öhe der Schallschutzw

and ist m
indestens um

 1,5 m
 höher als die

O
berkante der innerhalb der m

it Zw
eckbestim

m
ung „Energieverteilungsanlagen“ festgesetzten Fläche be-

stehenden Anlagen auszuführen.

5.2
D

ie Fahrflächen zw
ischen Stellplätzen und Abstellplätzen innerhalb der als Fläche für N

ebenanlagen m
it

Zw
eckbestim

m
ung „Stellplätze“ festgesetzten Fläche sind zu asphaltieren.

5.3
D

ie Entladezone des Einzelhandelsm
arktes ist überdacht und nach N

orden baulich geschlossen auszufüh-
ren.

5.4
D

ie Einhaltung der im
m

issionsrechtlichen Vorgaben der TA Lärm
 sind abschließend durch die zuständige

G
enehm

igungsbehörde zu prüfen.

6.
Ö

rtliche B
auvorschriften nach § 9 A

bs. 4 B
auG

B
 i.V.m

. § 91 H
B

O
6.1

D
ächer sind als Flachdach m

it einer N
eigung von bis zu 5 G

rad bezogen auf die H
orizontale herzustellen.

D
ächer von N

ebenanlagen (z.B. Vordächer, Eingangsüberdachungen, Ü
berdachungen von Einkaufsw

a-
gensam

m
elstellen) sind in davon abw

eichender Form
 zulässig.

6.2
Bauliche Einfriedungen sind ausschließlich zulässig als Anfahrschutz für den im

 Plangebiet liegenden
H

ochspannungsm
asten, als Einfriedung des N

ahrungshabitates für die H
eidelerche sow

ie als baulicher
Schutz für die geplanten haustechnischen Anlagen im

 N
ordw

esten des geplanten M
arktes. D

ie Einfriedun-
gen m

üssen eine Bodenfreiheit von m
indestens 0,15 M

eter aufw
eisen.

6.3
G

eländeauffüllungen bzw
. -abtragungen zur G

estaltung der G
eländeoberfläche sind zulässig. Stützm

auern
sind bis zu einer sichtbaren H

öhe von m
ax. 1,5 m

 zulässig.

6.4
Stellplätze und Abstellplätze

6.4.1 
S

tellplätze und Fahrradabstellplätze sind entsprechend der jew
eils geltenden S

tellplatzsatzung
der S

tadt B
abenhausen zu errichten: 114 S

tellplätze für P
K

W
, 5 E

lektroladeplätze, 32 Fahr-
radabstellplätze

6.4.2 
S

tellplätze und A
bstellplätze sind m

it P
flaster-, Verbundsteinen oder ähnlichen luft- und w

asser-
durchlässigen B

elägen auszubilden (z.B
. R

asenfugenpflaster).

6.5
W

erbeanlagen

6.5.1 
Zulässig ist die E

rrichtung folgender gebäudeunabhängiger W
erbeanlagen:


ein W

erbepylon m
it einer H

öhe von bsi. 8,0 M
eter und einer Breite von bis zu 2,8 M

eter be-
zogen auf die G

eländeoberfläche


drei Fahnenm

asten m
it einer H

öhe von bis zu 8,0 M
eter bezogen auf die G

eländeoberflä-
che sow

ie


eine W

erbestele m
it einer H

öhe von bis zu 3,10 M
eter bezogen auf die G

eländeoberfläche

6.5.2 
W

erbeanlagen sind am
 O

rt der Leistung anzubringen und so anzubringen, dass die A
ufm

erksam
-

keit von K
raftfahrenden nicht beeinträchtigt w

ird.

6.5.3 
W

erbeanlagen am
 G

ebäude sind entlang der O
stfassade zulässig. Leuchtschilder m

it einer H
öhe

von bis zu 1,35 m
 und einer B

reite von bis zu 5 m
 sind zulässig. Fassadenanstriche zu W

erbe-
zw

ecken sind in einer B
reite von bis zu 15 m

 B
reite und 1,5 m

 H
öhe zulässig.

6.5.4 
A

uf dem
 V

ordach im
 E

ingangsbereich des E
inzelhandelsgebäudes ist eine W

erbeanlage in einer
B

reite von bis zu 5,0 m
 und einer H

öhe bis zu 1,3 m
 H

öhe zulässig. B
ezugspunkt für die H

öhen-
angaben ist die geplante G

eländeoberfläche.

H
IN

W
EISE

1.
D

enkm
alschutz

M
eldepflicht an die H

essische D
enkm

alfachbehörde gem
äß § 21 A

bs. 1-3 H
D

S
chG

:
§ 21 A

bs. 1 H
D

S
chG

: W
er B

odendenkm
äler entdeckt, hat dies unverzüglich der D

enkm
al-

fachbehörde anzuzeigen. D
ie A

nzeige kann auch gegenüber der
G

em
einde oder der U

nteren
D

enkm
alschutzbehörde erfolgen; diese leiten die A

nzeige unverzüglich der D
enkm

alfachbe-
hörde zu.

§ 21 A
bs. 2 H

D
S

chG
: A

nzeigepflichtig sind die E
ntdeckerin oder der E

ntdecker, die E
igen-

tüm
erin oder der E

igentüm
er des G

rundstücks sow
ie die Leiterin oder der Leiter der A

rbei-
ten, bei denen die S

ache entdeckt w
orden ist.

§ 21 A
bs. 2 H

D
S

chG
: D

er Fund und die Fundstelle sind bis zum
 A

blauf einer W
oche nach

der A
nzeige im

 unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter W
eise vor G

efahren für
die E

rhaltung des Fundes zu schützen. D
ie D

enkm
alfachbehörde soll der Fortsetzung der

A
rbeiten zustim

m
en, w

enn deren U
nterbrechung unverhältnism

äßig hohe K
osten verursacht.

2.
S

traßenbegrenzungslinie:
D

er räum
liche G

eltungsbereich ist zw
ischen den Punkten a-b-c-d-e-f-g-h sow

ie zw
ischen den Punkten

i-j zugleich Straßenbegrenzungslinie.

3.
N

iederschlagsw
asserbeseitigung

Für die E
inleitung oder V

ersickerung sind die V
orgaben des D

W
A

-M
erkblattes M

 153 (H
and-

lungsem
pfehlungen zum

 U
m

gang m
it N

iederschlagsw
asser) und das D

W
A

-A
rbeitsblatt A

 138
(P

lanung, B
au und B

etrieb von A
nlagen zur V

ersickerung von R
egenw

asser), sow
ie die A

r-
beitsblätter D

W
A

-A
 102-1/B

W
K

-A
 3-1 und D

W
A

-A
 102-2/B

W
K

-A
 3-2 zu beachten.

4.
Im

m
issionsschutz

D
er E

ntladebereich ist überdacht und nach N
orden geschlossen auszuführen

Ö
ffnungszeiten des M

arktes 7:00 bis 21:00 U
hr

E
ine A

nlieferung im
 N

achtzeitraum
 zw

ischen 22:00 und 6:00 U
hr ist auszuschließen

D
ie G

esam
tim

m
issionen der im

 G
utachten angenom

m
enen betriebstechnischen A

nlagen darf
nicht überschritten w

erden. G
gf. ist eine nochm

alige gutachterliche Ü
berprüfung vorzuneh-

m
en. B

ezüglich der an der W
estseite des M

arktes vorgesehenen W
ärm

epum
pen w

ird auf die
E

m
pfehlungen des G

utachtens verw
iesen (B

eschränkung des B
etriebes auf Tagzeitraum

oder E
rrichtung einer S

challschutzw
and)

5.
S

chädliche B
odenveränderungen

B
ei allen B

aum
aßnahm

en, die einen E
ingriff in den B

oden erfordern, ist auf organoleptische
A

uffälligkeiten zu achten. E
rgeben sich bei den E

rdarbeiten K
enntnisse, die den V

erdacht
einer schädlichen B

odenveränderung begründen, sind diese um
gehend der zuständigen B

e-
hörde, dem

 R
egierungspräsidium

 D
arm

stadt, A
bteilung U

m
w

elt D
arm

stadt, D
ezernat IV

/D
a

41.5 „B
odenschutz", m

itzuteilen. D
arüber hinaus ist ein Fachgutachter in A

ltlastenfragen
hinzuzuziehen.

S
chädliche B

odenveränderungen im
 S

inne des § 2 A
bs. 3 B

undes-B
odenschutzgesetz sind

B
eeinträchtigungen der B

odenfunktionen, die geeignet sind, G
efahren, erhebliche N

achteile
oder erhebliche B

elästigungen für den einzelnen oder die A
llgem

einheit herbeizuführen.
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1.

110 kV-Freileitungen und M
aststandort

D
as Plangebiet befindet sich innerhalb der Baubeschränkungszone einer 110 kV-Freileitung Eppertshau-

sen-Babenhausen der W
estnetz G

m
bH

 und enthält den M
aststandort N

r. 30. D
ie Baubeschränkungszone

beträgt 19 m
 beiderseits des Leitungsverlaufes. Innerhalb der Zone sind Anlagen bis zu einer H

öhe von
m

axim
al 132,0 m

 ü.N
N zulässig. D

achflächen sind in nicht brennbarem
 M

aterial entsprechend der D
IN

 4106
auszubilden. Eine Errichtung von PV-Anlagen innerhalb der Beschränkungszone ist m

it dem
 Leitungsbe-

treiber abzustim
m

en. D
er M

aststandort ist bei Bedarf gegen unbeabsichtigtes Anfahren zu schützen.

D
as Plangebiet befindet sich innerhalb der Baubeschränkungszone einer 110 kV-Freileitung der D

B Energie
G

m
bH

 (Bahnstrom
leitung N

r. 426, Aschaffenburg - W
eiterstadt). D

ie Baubeschränkungszone beträgt 30 m
beiderseits des Leitungsverlaufes.

2.
Sichtdreiecke
Im

 Zufahrtsbereich zu öffentlichen Verkehrsflächen sind Sichtflächen gem
äß R

AL von jeglichen Sichthin-
dernissen in H

öhen über 0,8 m
 freizuhalten. D

ies gilt auch für die D
auer der Bauzeit. Einzelbaum

pflanzun-
gen im

 Bereich der Sichtflächen sind m
it der Straßenbauverw

altung abzustim
m

en.

3.
A

npflanzungen
Zw

ischen Baum
standorten und Versorgungsleitungen ist gem

äß D
VG

W
 R

egelw
erk Arbeitsblatt G

W
 125

„Baum
pflanzungen im

 Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,5 m
 einzuhalten.

Beim
 Anpflanzen von Bäum

en und Sträuchern N
achbargrundstücken sind die gesetzlich vorgeschriebenen

M
indestabstände gem

äß N
achbG

 H
E (§ 38-44) einzuhalten.

4.
Trinkw

asserschutzgebiet
D

as Plangebiet liegt in der Zone III B des festgesetzten W
asserschutzgebietes für die W

assergew
innungs-

anlagen „Lange Schneise und Seligenstädter W
ald" des Zw

eckverbandes W
asserversorgung Stadt und

Kreis O
ffenbach. D

ie entsprechende Verordnung vom
 15. Juni 2004 (StAnz. N

r. 28/2004, S. 2298) ist zu
beachten.

5.
O

berflächengew
ässer R

isikogebiet/S
tarkregenereignisse

D
er G

eltungsbereich des Bebauungsplans liegt im
 H

ochw
asserrisikogebiet außerhalb von Ü

berschw
em

-
m

ungsgebieten (H
Q

extrem
). D

ie Bestim
m

ungen des § 78b, Abs. 1 W
asserhaushaltsgesetz sind zu beach-

ten.

Eine hochw
asserangepasste Bauw

eise w
ird zum

 Schutz von und Leben und G
esundheit sow

ie zur Verm
ei-

dung erheblicher Sachschäden em
pfohlen.

D
as Plangebiet w

eist ein geringes R
isiko für Starkregenereignisse auf. Jedoch verläuft bei einem

 Starkre-
genereignissen ein Fließpfad von Südw

esten diagonal durch das Plangebiet nach N
ordosten. Auch hier

sollten zur Schadenabw
ehr entsprechende bauliche M

aßnahm
en vorgenom

m
en w

erden.

H
öhenschichtlinien in m

.ü. N
H

N
 z. B. 124,0 m

Bem
aßung in M

etern
7.

G
rünordnung

7.1
D

as Baugrundstück ist spätestens in der auf die N
utzungsaufnahm

e folgende Pflanzperiode zu begrünen
und zu bepflanzen. D

ie Anpflanzungen sind jew
eils fortlaufend fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unter-

halten und bei Abgang spätestens in der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. D
ies betrifft auch Pflanzen,

die zum
 Erhalt festgesetzt sind.

7.2
N

icht m
it G

ehölzen bepflanzte Bereiche sind im
 Sonstigen Sondergebiet und der festgesetzten privaten

G
rünfläche sind m

it einer autochthonen G
ras-/Kräuterm

ischung anzusäen und extensiv zu bew
irtschaften.

7.3
D

ie Sickerbecken sind naturnah m
it einem

 natürlichen Böschungsw
inkel von 1:1,5 anzulegen. D

ie Bö-
schungen sind m

it einer autochthonen G
ras-/Kräuterm

ischung anzusäen und extensiv zu bew
irtschaften.

7.4
Fensterlose, ungegliederte Fassaden und Fassadenteile in N

ord-, W
est- und Südausrichtung sind m

it
schlingenden oder rankenden Pflanzen zu begrünen. Pro laufende 5 m

 ist m
indestens eine Pflanze m

it ei-
nem

 bodengebundenen Pflanzbeet von m
indestens 1 m

² Fläche vorzusehen. Benötigte R
ankhilfen sind

auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. R
ankhilfen dürfen bis zu 1 m

 von der G
ebäudew

and abgerückt
sein. Em

pfohlen w
erden nicht auf R

ankhilfe angew
iesene Pflanzen w

ie
H

ederea helix (Efeu) und
P

arthenocissus
tricuspidata (W

ilder W
ein) oder folgende Pflanzen, die R

ankhilfen benötigen:C
lem

atis
(W

ildform
en W

aldrebe),Lonicera
caprifolium

 (Jelängerjelieber),W
isteria

sinensis (G
lycinie).

7.5
Innerhalb der Flächen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäum

en, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Bäum

e und Sträucher zu erhalten.

7.6
D

ie zum
 Erhalt festgesetzten Bäum

e sind dauerhaft zu erhalten.

7.7
Innerhalb der als Fläche zum

 Anpflanzen von Bäum
en, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen festge-

setzten Fläche ist eine im
m

ergrüne H
ecke (H

öhe 2 m
) u.a. als Blend- u. Sichtschutz sow

ohl für Kunden als
auch für die H

eidelerche zu pflanzen. Bei der Artausw
ahl und Pflanzqualität ist die Pflanzliste „C

) Im
m

er-
grüne H

ecke“ zu verw
enden.

7.8
D

ie als private G
rünfläche festgesetzte Fläche und die unversiegelten Flächen innerhalb des Sonstigen

Sondergebietes sind m
it einer autochthonen W

iesen- und Kräuterm
ischung einzusäen und extensiv zu pfle-

gen.

Zusätzlich sind 36 Bäum
e entsprechend der D

arstellung in der Planzeichnung zu pflanzen. D
avon 5 Bäum

e
auf der privaten G

rünfläche und 31 Bäum
e im

 Sonstigen Sondergebiet. Bei der Artausw
ahl und Pflanzquali-

tät ist die Pflanzliste „A) Kleinbäum
e“ zu verw

enden.

7.9
D

ie unversiegelten Flächen zw
ischen den einzelnen Stellplätzen, die nicht m

it B
äum

en bepflanzt w
erden,

sind m
it einer H

eckenpflanzung auszubilden. Zw
ischen den Sträuchern ist ein Pflanzabstand von m

ind. 1m
einzuhalten, eine Pflanzung in G

ruppen ist hierbei nicht m
öglich. Bei der Artausw

ahl und Pflanzqualität ist
die Pflanzliste „B) Sträucher“ zu verw

enden.

7.10
U

nterhalb der H
ochspannungsleitung sind die G

ehölze regelm
äßig zu schneiden, sodass eine H

öhe von 6
m

 nicht überschritten w
ird.

7.11
Pflanzliste:

A
) K

leinbäum
e

(Pflanzqualität: m
indestens 3xv verpflanzt; M

indesthöhe: 80-100 cm
)

A
cer palm

atum
Fächer-Ahorn

A
cer platanoides ‘G

lobosum
’

Kugel-Ahorn
Am

elanchier ovalis
G

ew
öhnliche Felsenbirne

C
rataegus laevigata ‘P

aul S
carlet‘

R
otdorn

C
rataegus oxyacantha

Zw
eigriffliger W

eißdorn

B
) Sträucher

(Pflanzqualität: m
indestens 2x verpflanzt; M

indestgröße: 60-100 cm
)

B
erberis thunbergii

G
em

eine Berberitze
C

alycanthus floridus
Echter G

ew
ürzstrauch

C
orylus avellana

H
aselnuss

C
ornus alba

w
eißer H

artriegel
C

ornus sanguinea
Bluthartriegel

C
ornus m

as
Kornelkirsche

C
otoneaster integerrim

us
G

ew
öhnliche

Zw
ergm

ispel
C

rataegus laevigata ‘P
aul S

carlet‘
R

otdorn
C

rataegus oxyacantha
Zw

eigriffligerW
eißdorn

Euonym
us europaeus

Europäisches
Pfaffenhütchen

Ligustrum
 vulgare

Liguster
Lonicera xylosteum

R
ote

H
eckenkirsche

Lonicera nigra
Schw

arze
H

eckenkrische
P

runus spinosa
Schlehe

R
ham

nus catharticus
Kreuzdorn

R
ibes nigrum

Schw
arze

Johannisbeere
R

ibes rubrum
R

ote
Johannisbeere

R
ibes uva-crispa

Stachelbeere
R

osa canina
H

unds-R
ose

S
alix aurita

O
hr-W

eide
S

alix purpurea.
Purpur-W

eide
S

am
bucus racem

osa
Trauben-H

olunder
V

iburnum
 lantana

W
olligerSchneeball

Virbunum
 opulus

G
ew

öhnlicher Schneeball

C
) Im

m
ergrüne H

ecke
(Pflanzqualität: m

indestens 2x verpflanzt; M
indestgröße: 60-100 cm

)

Liguster vulgaris
Liguster

P
hotinia x fraseri 'R

ed R
obin'

R
ote

G
lanzm

ispel
V

irburnum
 pragense

PragerSchneeball
Taxus baccata

Eibe
P

yracantha coccinea 'R
ed C

olum
n'

Feuerdorn

z.B. 18

z.B. 25

z.B. 97/1
Flurstück m

it Flurstücksnum
m

er

G
ebäude m

it H
ausnum

m
er

z.B. Frankfurter Straße
Lagebezeichnung

7.12
Erhalt von G

ehölzen

7.12.1 
In B

ereichen, in denen B
auarbeiten bis unm

ittelbar an den W
urzel- und/oder K

ronenbereich
heranreichen, sind vor B

eginn der B
auarbeiten einzelfallbezogene B

aum
schutzm

aßnahm
en in

A
bstim

m
ung m

it einer Fachperson festzulegen.

7.12.2 
W

ährend B
aum

aßnahm
en gilt: K

appungen von B
aum

kronen sind unzulässig. B
ei G

rabungen im
U

m
feld des B

aum
es ist auf den W

urzelerhalt zu achten. Zum
 S

chutz der W
urzeln ist ein W

urzel-
vorhang zu errichten. Fundam

ente im
 W

urzelbereich sind unzulässig.

7.12.3 
W

ährend der B
aum

aßnahm
en ist um

 den B
aum

standort ein fester, m
ind. 2,9 m

 hoher B
aum

-
schutzzaun aufzustellen.

7.12.4 
A

blagerungen, A
bgrabungen und das B

efahren innerhalb des S
chutzzaunes sind unzulässig.

8.
Eingriffs- /A

usgleichsregelung
Für Eingriffe in den N

aturhaushalt und das Landschaftsbild besteht ein Ausgleichsbedarf im
 U

m
fang von

83.283 W
ertpunkten.

D
em

 Eingriff w
erden folgende planexterne Ausgleichsflächen zugeordnet: G

rundstücke Flur 03, G
m

kg. H
er-

gershausen Fl.N
rn. 19 und 20 (Ö

kokontoflächen.

9.
A

rtenschutzrechtliche Verm
eidungsm

aßnahm
en

9.12
G

ehölzrodungen sind aufgrund von m
öglichen Flederm

aushabitaten ausschließlich im
 Zeitraum

 vom
 01.11

bis zum
 28. Februar zulässig.

9.13
D

er südliche Vorkom
m

ensbereich der Zauneidechsen ist entsprechend der artenschutzrechtlichen Prüfung
vom

 02.02.2023 w
ährend der Baum

aßnahm
en zu sichern. H

ierfür ist entlang der südlichen Baugrenze ein
Am

phibienschutz zu errichten.

9.14
Im

 Vorhabensgebiet m
uss ein Baum

 entfernt w
erden, in dem

 der Star im
 Jahr 2022 gebrütet hat. Für die

entfallende Brutm
öglichkeit sind künstliche N

isthilfen im
 Verhältnis 1:2 vorzugsw

eise an G
ehölzen in der

näheren U
m

gebung, falls dies nicht m
öglich ist, am

 G
ebäude anzubringen.

9.15
Im

 Vorhabensgebiet m
üssen zw

ei Bäum
e m

it potenziellen Flederm
ausquartieren entfernt w

erden. Für die
entfallenden Q

uartierm
öglichkeiten sind künstliche Q

uartiere im
 Verhältnis 1:2 vorzugsw

eise an G
ehölzen in

der näheren U
m

gebung, falls dies nicht m
öglich ist, am

 G
ebäude anzubringen.

9.16
D

ie als Fläche zum
 Schutz, zur Pflege und zur Entw

icklung von N
atur- und Landschaft festgesetzte Fläche

ist als N
ahrungshabitat für die H

eidelerche zu entw
ickeln. D

ie Fläche ist m
it einem

 offenen Zaun einzufrie-
den m

it einer Lücke von m
ind. 15 cm

 zum
 Boden.

D
ie Vegetation ist in diesem

 Bereich als m
agere lückenreiche W

iese zu entw
ickeln. Eine Einsaat ist dafür

nur im
 Bereich des Sickerbeckens erforderlich. D

ie gesam
te Fläche ist eine ein-, bis zw

eischürige M
ahd zu

pflegen, das M
ahdgut ist abzuräum

en. D
ie M

ahd soll m
osaikartig erfolgen, sprich, es sollen alternierende

Bereiche ausgespart w
erden und erst m

ehrere W
ochen später gem

äht w
erden. Bereiche, w

o der Aufw
uchs

sich zu schnell und stark entw
ickelt, sind m

echanisch, durch Schleppen, Fräsen oder Plaggen, auszuha-
gern.

Es sind keine zusätzlichen Bäum
e zu pflanzen. Junge aufkom

m
ende Bäum

e oder Sträucher sind regelm
ä-

ßig zurückzuschneiden oder zu entnehm
en.

Zw
ischen den Stellplätzen und der als Fläche zum

 Schutz, zur Pflege und zur Entw
icklung von N

atur und
Landschaft festgesetzten Fläche ist eine m

indestens 2 m
 hohe im

m
ergrüne Sichtschutzhecke aus standort-

heim
ischen G

ehölzen zu pflanzen, um
 zukünftige Beeinträchtigungen durch die N

utzung des Lebensm
ittel-

m
arktes zu m

inim
ieren. Bei der Ausw

ahl und Q
ualität der Pflanzen ist die Pflanzliste „C

) Im
m

ergrüne H
e-

cke“ zu beachten.

Zusätzlich ist auf der G
rünfläche ein 1,5 – 2,0 M

eter im
 D

urchm
esser und > 50 cm

 hoher Totholzhaufen, in
einem

 m
öglichst sonnigen Bereich, anzulegen. N

ach ca. 3 bis 5 Jahren m
uss der Totholzhaufen ggf. w

ieder
„aufgefüllt“ w

erden. H
ierfür bieten sich die zu rodende Bäum

e an.

An den nördlichen R
andbereichen ist ein m

indestens 5 M
eter Breiter und 15 m

 langer Blühstreifen aus tro-
ckenliebenden autochthonen W

ildkräutern und Blühpflanzen als N
ahrungshabitat für die H

eidelerche zu
entw

ickeln.

9.17
Insektenfreundliche Leuchten

Zulässig sind daher nur voll abgeschirm
te Leuchten, die im

 installierten Zustand nur unterhalb der H
orizon-

talen abstrahlen (0 %
 U

pw
ard Light R

atio; Abstrahlung im
 W

inkel von 85° nach unten) und Leuchtm
ittel m

it
für die m

eisten Arten w
irkungsarm

em
 Spektrum

 w
ie bernsteinfarbenes bis w

arm
w

eißes Licht entsprechend
den Farbtem

peraturen von 1600 bis 2400, m
ax. 3000 Kelvin ohne U

V-Licht-Anteile. D
urch Schalter, Zeit-

schaltuhren, Bew
egungsm

elder oder „Sm
arte“ Technologien soll die Beleuchtung auf die N

utzungszeit be-
grenzt w

erden.

10.
W

asserhaushalt
10.12 

D
as G

rundstück ist im
 Trennsystem

 zu entw
ässern.

10.13 
Auf dem

 G
rundstück anfallendes unverschm

utztes N
iederschlagsw

asser ist auf dem
 G

rundstück zurückzu-
halten und über die belebte Bodenzone bzw

. innerhalb der durch Planzeichen festgesetzten Flächen für die
R

egelung des W
asserabflusses (Sickerbecken) zu versickern.

M
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Kartengrundlage:
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 2022

VER
FA

H
R

E
N

SVER
M

ER
K

E
1)

D
ie Stadtverordnetenversam

m
lung der Stadt Babenhausen hat in der Sitzung vom

 23.06.2022 die Aufstel-
lung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „W

estlich der Frankfurter Straße - Einzelhandel“ beschlos-
sen. D

er Aufstellungsbeschluss w
urde am

 …
…

…
…

…
ortsüblich bekanntgem

acht.

2)
D

ie frühzeitige Ö
ffentlichkeitsbeteiligung gem

äß § 3 Abs. 1 BauG
B m

it öffentlicher D
arlegung und Anhörung

für den Vorentw
urf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „W

estlich der Frankfurter Straße - Einzelhan-
del“ in der Fassung vom

 …
…

…
…

…
 hat in der Zeit vom

 …
…

…
…

…
 bis …

…
…

…
…

 stattgefunden.

3)
D

ie frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem
äß § 4 Abs. 1

BauG
B zum

 Vorentw
urf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „W

estlich der Frankfurter Straße - Ein-
zelhandel“ in der Fassung vom

 …
…

…
…

…
 hat in der Zeit vom

 …
…

…
…

…
 bis …

…
…

…
…

 stattgefunden.

4)
Zum

 Entw
urf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „W

estlich der Frankfurter Straße - Einzelhandel“ in
der Fassung vom

 …
…

…
…

…
 w

urden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem
äß § 4

Abs. 2 BauG
B in der Zeit vom

 …
…

…
…

…
 bis …

…
…

…
…

 beteiligt.

5)
D

er Entw
urf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „W

estlich der Frankfurter Straße - Einzelhandel“ in
der Fassung vom

  …
…

…
…

…
 w

urde m
it der Begründung gem

äß § 3 Abs. 2 BauG
B in der Zeit vom

…
…

…
…

…
 bis  …

…
…

…
…

 öffentlich ausgelegt.

6)
D

ie Stadt Babenhausen m
it Beschluss der Stadtverordnetenversam

m
lung vom

 …
…

…
…

…
 den Vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan „W
estlich der Frankfurter Straße - Einzelhandel“ gem

äß § 10 Abs. 1 BauG
B in

der Fassung vom
 …

…
…

…
…

 als Satzung beschlossen.

                                       Babenhausen, den
…

…
…

…
.

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                        Bürgerm

eister D
om

inik Stadler

7)
Ausgefertigt

                                       Babenhausen, den
…

…
…

…
.

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                        Bürgerm

eister D
om

inik Stadler

8)
D

er Satzungsbeschluss zu dem
 Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „W

estlich der Frankfurter Straße –
Einzelhandel“ w

urde am
…

…
…

…
. G

em
äß § 10 Abs. 3 H

albsatz 2 BauG
B ortsüblich bekannt gem

acht. D
er

Bebauungsplan m
it Begründung w

ird seit diesem
 Tag zu den üblichen D

ienststunden in der G
em

einde zu
jederm

anns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. D
er Bebau-

ungsplan ist dam
it in Kraft getreten. Auf die R

echtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sow

ie Abs. 4 BauG
B

und die §§ 214 und 215 BauG
B w

urde in der Bekanntm
achung hingew

iesen.

                                       Babenhausen, den
…

…
…

…
.

(Siegel)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                        Bürgerm

eister D
om

inik Stadler
1.3.6.8.9.10.

13.

15.

Art der baulichen N
utzung

(§ 9 Abs. 1 N
r. 1 des Baugesetzbuches - BauG

B, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauN
VO

)

Sonstige Sondergebiete Zw
eckbstim

m
ung "G

roßflächiger Einzelhandel
(§ 11 BauN

VO
)

Bauw
eise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 N
r. 2 BauG

B, § 22 und 23 BauN
VO

)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 N

r. 11 und Abs. 6 BauG
B)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrtbereich

H
auptversorgungs- und H

auptabw
asserleitungen

(§ 9 Abs. 1 N
r. 13 und Abs. 6 BauG

B)

oberirdisch m
it Schutzbereich

Art der Leitung:

G
rünflächen

(§ 9 Abs. 1 N
r. 15 und Abs. 6 BauG

B)

Private G
rünflächen

W
asserflächen und Flächen für die W

asserw
irtschaft, den H

ochw
asserschutz und die R

egelung des
W

asserabflusses
(§ 9 Abs. 1 N

r. 16 und Abs. 4 BauG
B)

U
m

grenzung von Flächen für die R
egelung des W

asserabflusses

Planungen, N
utzungsregelungen, M

aßnahm
en und Flächen für M

aßnahm
en zum

 Schutz, zur Pflege und zur
Entw

icklung von N
atur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 N
r. 20, 25 und Abs. 6 BauG

B)

U
m

grenzung von Flächen für M
aßnahm

en zum
 Schutz, zur Pflege

und Entw
icklung von N

atur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 N

r. 20 und Abs. 6 BauG
B)

U
m

grenzung von Flächen zum
 Anpflanzen von Bäum

en, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 N

r. 25a und Abs. 6 BauG
B)

Anpflanzen: Bäum
e

Anpflanzen: Sträucher

U
m

grenzung von Flächen m
it Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäum
en, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,

sow
ie von G

ew
ässern

(§ 9 Abs. 1 N
r. 25b und Abs. 6 BauG

B)

Erhaltung: Bäum
e

Sonstige Planzeichen

U
m

grenzung von Flächen für N
ebenanlagen, Stellplätze, G

aragen
und G

em
einschaftsanlagen

(§ 9 Abs. 1 N
r. 4 und 22 BauG

B)

Energieverteilungsanlagen

Fahrradstellplätze

U
m

grenzung der Flächen für N
utzungsbeschränkungen oder für

Vorkehrungen zum
 Schutz gegen schädliche U

m
w

elteinw
irkungen im

Sinne des Bundes-Im
m

issionsschutzgesetzes,
U

m
grenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

zum
 Schutz vor schädlichen U

m
w

elteinw
irkungen im

 Sinne des
Bundes-Im

m
issionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 N
r. 24 und Abs. 4 BauG

B)

G
renze des räum

lichen G
eltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauG
B)

Sichtfeld

Großflächiger Einzelhandel
SOText

RRB

EvFSt

D
A

R
STELLU

N
G

EN
 A

LS H
IN

W
EIS

G
eplanter Lebensm

ittelm
arkt innerhalb des Sonstigen Sondergebietes

Pflanzflächen innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes

Versickerungsfläche
V

6.
B

odenkundliche B
aubegleitung/U

m
gang m

it B
oden

Im
 Zuge der B

aum
aßnahm

en m
uss zw

ingend eine bodenkundliche B
aubegleitung erfolgen.

D
urch planerische M

aßnahm
en und deren U

m
setzung bei der B

auausführung ist der V
er-

brauch des B
odens auf das notw

endige M
aß zu reduzieren.

E
s ist sicherzustellen, dass die an das V

orhaben angrenzenden Fläche nicht durch B
efahren

oder z.B
. Lagerung von H

alden oder M
aterialien verdichtet oder sonstig beeinträchtigt w

er-
den.

G
rundsätzliches Ziel ist die V

erm
eidung bzw

. M
inderung m

öglicher B
eeinträchtigungen des

B
odens im

 Zuge der B
aum

aßnahm
e.

D
urch planerische M

aßnahm
en und deren U

m
setzung bei der B

auausführung ist der V
er-

brauch des B
odens auf das notw

endige M
aß zu reduzieren.

E
s ist sicherzustellen, dass die an das V

orhaben angrenzenden Fläche nicht durch B
efahren

oder z.B
. Lagerung von H

alden oder M
aterialien verdichtet oder sonstig beeinträchtigt w

er-
den.

G
rundsätzliches Ziel ist die V

erm
eidung bzw

. M
inderung m

öglicher B
eeinträchtigungen des

B
odens im

 Zuge der B
aum

aßnahm
e.

7.
K

am
pfm

ittel

Im
 Zuge des A

ufstellungsverfahrens für den B
ebauungsplans erfolgte eine K

am
pfm

ittelrisi-
koprüfung, die den V

erdacht auf K
am

pfm
ittelrückstände bestätigt hat. E

ntsprechend besteht
w

eiterer E
rkundungsbedarf. Im

 V
orfeld von B

aum
aßnahm

en m
uss eine K

am
pfm

ittelbeseiti-
gung erfolgen.

8.
V

ogelschlag

Zur V
erm

eidung von V
ogelschlag sind für G

lassaden von m
ehr als 5 m

² geeignete M
aßnah-

m
en zur V

erhinderung von V
ogelschlag auf G

rundlage des M
erkblattes der S

chw
eizerischen

V
ogelw

arte um
zusetzen.

Zugeordnete A
usgleichsm

aßnahm
e G

rundstücke
Flur 03, G

m
kg. H

ergershausen Fl.N
rn. 19 und 20

(Teil eines bestehenden Ö
kokontos)

M
 1:1.000

0
10

20
100

50
30

40
80

60
70

90
m

N

Kartengrundlage:
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 2022 Koordinatensystem
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